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die in unterversorgten Gebieten tätig sind, ab dem Jahr 2010 höhere
Vergütungen erhalten, werden die Perspektiven strukturschwacher
Regionen in der vertragsärztlichen Versorgung gezielt verbessert.

Eine Übergangsregelung stellt sicher, dass bereits jetzt mit der Zah-
lung von so genannten Sicherstellungszuschlägen an Vertragsärzte
sinnvolle finanzielle Maßnahmen zum Abbau von regionalen Versor-
gungsengpässen getroffen werden können. Solche Sicherstellungszu-
schläge können inzwischen auch in Gebieten gezahlt werden, die be-
darfsplanungsrechtlich nicht von Unterversorgung betroffen oder un-
mittelbar bedroht sind, wenn der Landesausschuss einen zusätzlichen
lokalen Versorgungsbedarf in einer kleineren Bezugsregion festgestellt
hat.

Die Anwendung der genannten Maßnahmen ist eine von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen auf regionaler Ebe-
ne bzw. von den Ländern wahrzunehmende Aufgabe, auf die die Bun-
desregierung keinen Einfluss nehmen kann.

62. Abgeordneter
Dr. Werner
Hoyer
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierung den Um-
stand, dass es bei der Verwendung des Epoxid-
harzes LSE-001 NA bei der Sanierung von
Trinkwasserleitungen im Wohnpark Weiden-
pesch in Köln bei vielen Mietern zu erheb-
lichen Gesundheitsbeeinträchtigungen wie
Durchfall, Atembeschwerden, Hautausschlä-
gen und Infektionen gekommen ist, obwohl
das verwendete Harz in die Beschichtungsleit-
linie des Umweltbundesamtes aufgenommen
wurde, ohne jedoch der Leitlinie gemäß vor
Ort untersucht zu werden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 7. August 2008

Zu Gesundheitsbeeinträchtigungen, die im Zusammenhang mit der
Sanierung von Trinkwasserleitungen im Wohnpark Weidenpesch in
Köln aufgetreten sein sollen, kann die Bundesregierung keine Stellung
nehmen. Der Vollzug der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)
liegt in der Verantwortung der Länder. Soweit dem Umweltbundes-
amt (UBA) bekannt ist, hat das örtliche Gesundheitsamt Untersu-
chungen durchgeführt, die ergaben, dass durch die Sanierungsmaß-
nahmen an den Trinkwasserleitungen keine Gefahr für die Gesundheit
der betroffenen Mieter bestand.

Das UBA hat diesen Vorgang zum Anlass genommen, die Firma
LSE-System-AG aufzufordern, Untersuchungsergebnisse zur Trink-
wasserqualität nach Sanierungen mit dem LSE-001 NA vorzulegen.

Entgegen der im Nachsatz der Frage enthaltenen Aussage wird in der
Beschichtungsleitlinie des UBA keine Untersuchung vor Ort empfoh-
len. Die Prüfung von Materialien und Produkten im Kontakt mit
Trinkwasser wird in national wie auch international bewährter Weise
an Probekörpern vorgenommen, die vor der Listung eines Materials
hergestellt und in akkreditierten, von einem Branchenzertifizierer an-

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/10097– 43 –



erkannten Laboratorien untersucht werden. Bei erfolgreicher Prüfung
kann das Beschichtungsmaterial in der Leitlinie gelistet werden.

Eine Untersuchung vor Ort ist angezeigt, wenn bei einer Sanierungs-
maßnahme oder bei anderen Baumaßnahmen an einer Wasserversor-
gungsanlage Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqua-
lität bekannt werden.

63. Abgeordneter
Dr. Werner
Hoyer
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsa-
che, dass, obwohl die Nachweise nach § 17
TrinkwV 2001 über die Gebrauchstauglichkeit
des Verfahrens (DVGW-Zertifizierung nach
der Prüfgrundlage VP 548) sowie über den
Eignungsnachweis durch das ausführende Un-
ternehmen (DVGW-Zertifizierung nach Ar-
beitsblatt W 545) nicht erbracht wurden, den-
noch eine Beschichtung im oben genannten
Wohnpark mit dem Epoxidharz LSE-001 NA
vorgenommen wurde?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 7. August 2008

§ 17 Abs. 1 Satz 1 TrinkwV 2001 verlangt u. a., dass nur solche Werk-
stoffe oder Materialien verwendet werden, die im Kontakt mit Wasser
keine Stoffe in Konzentrationen abgeben, die höher sind als nach den
allgemein anerkannten Regeln unvermeidbar. Zudem dürfen sich die
verwendeten Werkstoffe oder Materialien nicht nachteilig auf die
menschliche Gesundheit auswirken. Diese Anforderung gilt nach § 17
Abs. 1 Satz 2 TrinkwV 2001 als erfüllt, wenn bei Planung, Bau und Be-
trieb der Anlage mindestens die allgemein anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden.

Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist
nicht verpflichtend, stellt jedoch zur Beweiserleichterung die Vermu-
tung auf, dass die Sicherheitsanforderungen beachtet werden.

Andere Techniken können ebenfalls verwendet werden, wenn damit
das gleiche Sicherheitsniveau gewährleistet wird. Demzufolge liegt es
im Ermessen des Bauherren, ein auf dem Markt angebotenes Verfah-
ren auszuwählen, das den Anforderungen des § 17 Abs. 1 TrinkwV
2001 entsprechen muss. Ob dies der Fall ist, muss durch die zuständi-
ge Vollzugsbehörde bewertet werden, die nach den Vorgaben der
Trinkwasserverordnung 2001 zu informieren ist, wenn an wasserfüh-
renden Teilen bauliche oder betriebstechnische Veränderungen vorge-
nommen werden sollen, die auf die Beschaffenheit des Trinkwassers
Auswirkungen haben können.

64. Abgeordneter
Dr. Werner
Hoyer
(FDP)

Inwieweit wurden der Trinkwasserkommission
des Umweltbundesamtes sowie den Personen,
die an der Erstellung der Liste der Aufberei-
tungsstoffe und Desinfektionsverfahren betei-
ligt waren, bei der Erstellung dieser Liste ge-
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mäß § 11 TrinkwV 2001 Untersuchungen über
massive Grenzwertüberschreitungen von Alu-
minium im Trinkwasser vorgelegt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 7. August 2008

Die Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß
§ 11 TrinkwV 2001 wird im UBA geführt. Die Liste wird nach Anhö-
rung der Länder, der zuständigen Stellen im Bereich der Bundeswehr
sowie des Eisenbahn-Bundesamtes sowie der beteiligten Fachkreise
und Verbände fortgeschrieben.

Die Antragsbearbeitung erfolgt gemäß der Geschäftsordnung der Ge-
schäftsstelle zur Führung dieser Liste. Dabei holt sich die Geschäfts-
stelle Voten von einer Arbeitsgruppe (AG) des UBA, die sich aus in-
ternen und externen Sachverständigen zusammensetzt, und von der
Trinkwasserkommission ein.

Den Mitgliedern der UBA-AG lagen und liegen alle Antragsunterla-
gen und Daten der Geschäftsstelle zu den jeweiligen Sitzungen vor.
Den Mitgliedern der Trinkwasserkommission wurde durch deren Ge-
schäftsstelle am 6. Dezember 2006 umfangreiches Informationsmate-
rial zu einem Antrag zum Aufbereitungsstoff „Aluminium, fest“ zuge-
sandt. Darin enthalten waren auch die in der Anfrage angesprochenen
Untersuchungen (ein Gutachten zur „Erweiterten Wirksamkeitsprü-
fung“) mit allen Untersuchungsdaten. Zu diesem Antrag liegt noch
keine abschließende Entscheidung vor.

65. Abgeordneter
Franz
Romer
(CDU/CSU)

Trifft es nach den Erkenntnissen der Bundes-
regierung zu, dass aus dem Ausland Abtrei-
bungspillen wie z. B. Mifegyne an Abnehmer
auch in der Bundesrepublik Deutschland ver-
sendet werden, und steht diese Praxis bejahen-
denfalls nach der Rechtsauffassung der Bun-
desregierung im Einklang mit dem deutschen
Recht?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 6. August 2008

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über einen eventuel-
len Versand von Arzneimitteln zum Schwangerschaftsabbruch an Ab-
nehmer in Deutschland vor. Eine Abfrage bei den Ländern, die für
die Überwachung des Arzneimittelverkehrs zuständig sind, ist in der
zur Verfügung stehenden Zeit nicht durchführbar.

Das Arzneimittelgesetz sieht für Arzneimittel zum Schwangerschafts-
abbruch einen Sondervertriebsweg vor. Nach § 47a des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) dürfen diese Arzneimittel von pharmazeutischen Un-
ternehmen nur an Einrichtungen im Sinne des § 13 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes und nur auf Verschreibung eines dort behan-
delnden Arztes abgegeben werden. Andere Personen, insbesondere
Großhändler oder Apotheken, dürfen diese Arzneimittel nicht in Ver-
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